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 Veröffentlicht am 27.04.1994

Norm

ABGB §433

GBG §32 Abs1 lita

GBG §27 Abs1

Rechtssatz

Ebenso wie die Anführung der Grundstücksnummer entbehrlich ist, wenn ein (vollständiger) Grundbuchskörper den

Vertragsgegenstand bildet, bedarf es in einem solchen Fall auch nicht der Anführung der im A 2-Blatt ersichtlich

gemachten dinglichen Rechte, die mit dem Eigentumsrecht an dem Grundbuchskörper verbunden sind.
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